
unter Leitung des Stellvertreters des Direktors der Sek
tion Rechtswissenschaft steht20.
Für die weitere Gestaltung der Kooperationsbeziehun
gen zwischen der Humboldt-Universität und den zen
tralen Rechtspflegeorganen auf den Gebieten der Er
ziehung, Ausbildung, Weiterbildung und Forschung 
wird derzeitig ein Vertrag ausgearbeitet, worin die bei
derseitigen Aufgaben und Verpflichtungen konkret 
festgelegt werden21.

20 Der Vollständigkeit halber sei bereits an dieser stelle er
wähnt, daß für das postgraduale Studium eine Weiterbildungs
kommission beim Leiter der Abteilung Weiterbildung und 
Fernstudium der Sektion Rechtswissenschaft der Humboldt- 
Universität geschaffen wird.
21 Rechtsgrundlage für derartige Verträge ist § 6 der ѴО über 
die Aufgaben der Universitäten, wissenschaftlichen Hoch-

In Wahrnehmung ihrer Verantwortung für die zukünf
tigen Rechtspflegejuristen müssen die zentralen Rechts
pflegeorgane ihre Einflußnahme auf die klassenmäßige 
Erziehung und fachliche Bildung der Studenten ständig 
erweitern und verstärken. Dadurch sichern sie sich poli
tisch und fachlich hochqualifizierte Nachwuchskader, 
die bereit und fähig sind, das sozialistische Recht zur 
allseitigen Stärkung und zum Schutz der sozialistischen 
Staats- und Rechtsordnung durchzusetzen, und die 
jederzeit und dort, wo sie gebraucht werden, aktiv an 
der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Sy
stems des Sozialismus teilnehmen.

(wird fortgesetzt)

schulen und wissenschaftlichen Einrichtungen mit Hochschul
charakter vom 25. Februar 1970 (GBl. П S. 189).

Materialien der 28. Plenartagung de« Obersten Gericht«

Oberrichter Dr. JOACHIM SCHLEGEL, Mitglied des Präsidiums des Obersten Gerichts 
und Vorsitzender des Kollegiums für Strafsachen

Anforderungen an die gerichtliche Beweisführung und Wahrheitsfindung 
in Strafsachen

Der nachstehende Beitrag ist eine geringfügig ge
kürzte Fassung des einleitenden Referats, das Ober
richter Dr. Schlegel auf der 28. Plenartagung des 
Obersten Gerichts am 30. September 1970 gehalten 
hat. D. Red.

Die gerichtliche Hauptverhandlung in Strafsachen kann 
ihren Aufgaben nur gerecht werden, wenn in ihr die 
Wahrheit über die Straftat, ihre Ursachen und Bedin
gungen und die Persönlichkeit des Angeklagten allseitig 
und unvoreingenommen festgestellt wird. Von der Er
reichung dieses Zieles hängt weitgehend die Effektivität 
des Beitrags ab, den die Hauptverhandlung (zur gerech
ten Anwendung des Strafrechts sowie dazu leistet, daß 
die Bereitschaft der gesellschaftlichen Kräfte zur akti
ven Mitwirkung an der Bekämpfung der Kriminalität 
gefördert wird, daß sie die richtigen Lehren aus dem 
Strafverfahren ziehen und daß die Qualität der Lei
tungstätigkeit von Staats- und Wirtschaftsorganen, ge
sellschaftlichen Organisationen und Einrichtungen im 
Hinblick auf die Achtung der Gesetzlichkeit und die 
Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit und Disziplin 
weiter erhöht wird.

Die Feststellung der Wahrheit — Grundanliegen 
sozialistischer Rechtspflege

Die Gerichte haben den Verfassungsauftrag, einen 
wirksamen Beitrag zur Gestaltung des entwickelten ge
sellschaftlichen Systems des Sozialismus in der DDR zu 
leisten. Sie müssen an der allseitigen Stärkung der 
sozialistischen Staatsmacht, an der Entwicklung der so
zialistischen Demokratie und an der weiteren Festi
gung der sozialistischen Rechtsordnung mitwirken. Das 
bedeutet, daß sie durch ihre gesamte Tätigkeit den zu
verlässigen Schutz der sozialistischen Staats- und Ge
sellschaftsordnung gegenüber feindlichen Anschlägen 
auf die Souveränität der DDR, die sozialistischen Er
rungenschaften und das friedliche Leben des Volkes 
mit zu gewährleisten, die Bürger und ihre Rechte vor 
Straftaten zu schützen und für die richtige ünd ein
heitliche Anwendung der Strafgesetze Sorge zu tragen 
haben.
Dieser Verfassungsauftrag bestimmt auch die beweis
führende Tätigkeit der Gerichte. Die Kernfrage besteht 
hier, ausgehend vom Prinzip der Einheit voh politisch-

ideologischer und fachlicher Leitung als dem entschei
denden Grundsatz der Führungstätigkeit des Obersten 
Gerichts darin, daß richtige Beweisführung und -Wür
digung und die zweifelsfreie Feststellung der Wahrheit 
in jeder Strafsache nur auf dem Fundament eines 
festen sozialistischen Klassenstandpunktes gewährleistet 
werden können. Die Fragen der Beweisführung und Be
weiswürdigung und der Erforschung und Feststellung 
der Wahrheit im Strafverfahren sind sowohl erkennt
nistheoretischer als auch politisch-ideologischer Natur. 
Die Grundsätze der sozialistischen Gerechtigkeit und 
Gesetzlichkeit finden ini Strafverfahren ihren Aus
druck u. a. darin, daß ein Angeklagter wegen der ihm 
zur Last gelegten Straftat nur dann verurteilt werden 
darf, wenn seine Schuld zweifelsfrei nachgewiesen ist 
(Art. 99 Abs. 2 der Verfassung, Art. 4 Abs. 5 StGB). 
Eine für die Schuld des Angeklagten sprechende Wahr
scheinlichkeit reicht für diesen Nachweis nicht aus. Der 
dem gerichtlichen Urteil zugrunde zu legende zweifels
freie Nachweis erstreckt sich auf die Art und Weise 
der Begehung der Straftat, ihre Ursachen und Bedin
gungen, den entstandenen Schaden, die Persönlichkeit 
des Angeklagten, seine Beweggründe, die Art und 
Schwere seiner Schuld sowie sein Verhalten vor und 
nach der Tat in be- und entlastender Hinsicht (§ 222 
Abs. 1 StPO). Der zweifelsfreie Nachweis dieser Tat
sachen und Umstände stellt gegenüber der Wahrschein
lichkeit eine höhere Qualität der gerichtlichen Er
kenntnis Mar. Diese höhere Qualität ist notwendig, weil 
eine richtige und gesellschaftlich wirksame gerichtliche 
Entscheidung nur auf der Grundlage allseitiger und un
voreingenommener, zweifelsfreier Feststellung der 
Wahrheit getroffen werden kann.
Diese Grundsätze entsprechen der Klassenposition und 
der konsequenten Parteilichkeit der Gerichte als Or
gane der sozialistischen Staatsmacht, für die der Kampf 
um die Zurückdrängung der Kriminalität und für den 
gesellschaftlichen Fortschritt Leitmotiv des Handelns 
ist. Für die Gerichte der DDR ist die Feststellung der 
Wahrheit über jede Strafsache ein Erfordernis der ge
sellschaftlichen Praxis. Die Kriminalität widerspricht 
in all ihren Erscheinungsformen den sozialistischen ge
sellschaftlichen Verhältnissen und den Interessen der 
Werktätigen. Es liegt im gemeinsamen Interesse der 
sozialistischen Gesellschaft, ihres Staates und aller
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